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Vorwort

Auf Baustellen in Deutschland ist die
Unfallhäufigkeit mehr als doppelt so
hoch wie im Durchschnitt der gewerbli-
chen Wirtschaft. Unfälle auf Baustellen
haben im Vergleich zu den Unfällen in
anderen Wirtschaftszweigen meist deut-
lich schwerere Folgen. Dies ist auch unter Berücksichtigung der
besonderen Bedingungen auf Baustellen nicht unabwendbar.

Es darf im Interesse der am Bau tätigen Menschen, ihrer Familien,
der Arbeitgeber und der Volkswirtschaft so nicht bleiben.
Europaweite Untersuchungen haben ergeben, daß ca. 35% der
Unfälle am Bau auf Planungsfehler, 28% auf mangelnde Organisa-
tion und 37% auf Fehler bei der Bauausführung zurück zuführen
sind.

Hier setzt die neue Baustellenverordnung an, die insbesondere mit
den neuen Instrumenten Vorankündigung, Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplan und Koordinierung die Voraussetzungen für eine
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten auf
Baustellen schafft. Die Baustellenverordnung ist im Zusammenhang
mit den Bestimmungen des Arbeitschutzgesetzes anzuwenden. Sie
läßt den am Baugeschehen Beteiligten einen großen Gestaltungs-
spielraum für Arbeitsschutzmaßnahmen, fordert ihnen aber hier-
durch ein Mehr an Verantwortung ab.

Zur Verbesserung der Anwendung der Baustellenverordnung wurde
von mir im Jahr 2000 der Ausschuss für Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (ASGB) eingerichtet.



Dem Ausschuss gehören je zwei Vertreter der Bauherren, der Arbeit-
nehmer- und der Arbeitgeber-Seite, der staatlichen Arbeitsschutz-
verwaltung, der Unfallversicherungsträger sowie zwei Sachverständige
an. Dies bietet die Möglichkeit, aktuelle Belange des Arbeitsschutzes
auf Baustellen zu behandeln und losgelöst von oftmals langwierigen
Gesetzes- oder Verordnungsverfahren praxisnahe Regelungen zu
schaffen, so dass die Erfahrungen und die Interessenlage aller Seiten
berücksichtigt werden.

Eine Hauptaufgabe des Ausschusses ist es, die Bestimmungen der
am 01. Juli 1998 in Kraft getretenen Baustellenverordnung in Form
von Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) zu konkreti-
sieren.

Den Bauherren und den bauausführenden Unternehmen werden
Vorteile entstehen durch einen besser geplanten und koordinierten
Bauablauf und die Vermeidung von Störungen des Baubetriebs.
Die Bundesregierung erwartet, dass die konsequente Anwendung
der Baustellenverordnung zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen
am Bau, zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und
von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren führen wird.

Walter Riester
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung



Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen

(Baustellenverordnung - BaustellV) *)

Vom 10. Juni 1998

(BGBl. I S. 1283)

Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996
(BGBl. I S. 1246) verordnet die Bundesregierung:

§ 1 
Ziele; Begriffe

(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von
Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschäftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht für Tätigkeiten und Einrichtungen im
Sinne des § 2 des Bundesberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem ein
Bauvorhaben ausgeführt wird. Ein Bauvorhaben ist das Vorhaben,
eine oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten, zu ändern oder
abzubrechen.

§ 2
Planung der Ausführung des Bauvorhabens

(1) Bei der Planung der Ausführung eines Bauvorhabens, insbeson-
dere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nachein-
ander durchgeführt werden, und bei der Bemessung der
Ausführungszeiten für diese Arbeiten, sind die allgemeinen
Grundsätze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen.

(2) Für jede Baustelle, bei der

1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage



beträgt und auf der mehr als 20 Beschäftigte gleichzeitig tätig
werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage über-
schreitet,

ist der zuständigen Behörde spätestens zwei Wochen vor
Einrichtung der Baustelle eine Vorankündigung zu übermitteln, die
mindestens die Angaben nach Anhang I enthält.

Die Vorankündigung ist sichtbar auf der Baustelle auszuhängen und
bei erheblichen Änderungen anzupassen.

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber
tätig werden, eine Vorankündigung zu übermitteln, oder werden auf
einer Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig
werden, besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II ausgeführt,
so ist dafür zu sorgen, daß vor Einrichtung der Baustelle ein Sicher-
heits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der Plan muss die
für die betreffende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestim-
mungen erkennen lassen und besondere Maßnahmen für die beson-
ders gefährlichen Arbeiten nach Anhang II enthalten. Erforderli-
chenfalls sind bei Erstellung des Planes betriebliche Tätigkeiten auf
dem Gelände zu berücksichtigen.

*) Diese Verordnung dient in Verbindung mit dem Arbeitsschutzgesetz der Umsetzung der
EG-Richtlinie 92/57/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über die auf zeitlich begrenzte oder
ortsveränderliche Baustellen anzuwendenden Mindestvorschriften für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz (Achte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Abs. 1 der
Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. EG Nr. L 245 S. 6)



§ 3
Koordinierung

(1) Für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber
tätig werden, sind ein oder mehrere geeignete Koordinatoren zu
bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftragte Dritte
kann die Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.

(2) Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der
Koordinator

1. die in § 2 Abs. 1 vorgesehenen Maßnahmen zu koordinieren,

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder
ausarbeiten zu lassen und

3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei möglichen späteren
Arbeiten an der baulichen Anlage zu berücksichtigenden An-
gaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustellen.

(3) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator

1. die Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes zu koordinieren,

2. darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne
Beschäftigte ihre Pflichten nach dieser Verordnung erfüllen,

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen
Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens anzupassen
oder anpassen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und

5. die Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der
Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zu koordinieren.



§ 4
Beauftragung

Die Maßnahmen nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 hat der Bauherr zu
treffen, es sei denn, er beauftragt einen Dritten, diese Maßnahmen
in eigener Verantwortung zu treffen.

§ 5 
Pflichten der Arbeitgeber

(1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausführung der Arbeiten die
erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes insbesondere in
Bezug auf die

1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,

2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe
und Abfälle, insbesondere der Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausführungszeiten für die Arbeiten unter
Berücksichtigung der Gegebenheiten auf der Baustelle,

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern
ohne Beschäftigte,

5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und
anderen betrieblichen Tätigkeiten auf dem Gelände, auf dem oder
in dessen Nähe die erstgenannten Arbeiten ausgeführt werden,

zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan zu berücksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschäftigten in verständlicher Form
und Sprache über die sie betreffenden Schutzmaßnahmen zu infor-
mieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer
Arbeitsschutzpflichten wird durch die Maßnahmen nach den §§ 2
und 3 nicht berührt.



§ 6
Pflichten sonstiger Personen

Zur Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten haben auch die auf einer Baustelle tätigen Unternehmer
ohne Beschäftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden Arbeits-
schutzvorschriften einzuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordi-
nators sowie den Sicherheits- und Gesundheitschutzplan zu berück-
sichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Arbeitgeber, die selbst
auf der Baustelle tätig sind.

§ 7
Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des
Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zuständigen
Behörde eine Vorankündigung nicht, nicht richtig, nicht vollständig
oder nicht rechtzeitig übermittelt oder,

2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 nicht dafür sorgt,
dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsätzliche Handlung
Leben oder Gesundheit eines Beschäftigten gefährdet, ist nach § 26
Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

§ 8
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkündung
folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung bereits vor dem 1. Juli
1998 begonnen worden ist, bleiben die bisherigen Vorschriften maß-
gebend.

Der Bundesrat hat zugestimmt.



Anhang I

1. Ort der Baustelle,

2. Name und Anschrift des Bauherrn,

3. Art des Bauvorhabens,

4. Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen
Dritten,

5. Name und Anschrift des Koordinators,

6. voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,

7. voraussichtliche Höchstzahl der Beschäftigten auf der Baustelle,

8. Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte, die
voraussichtlich auf der Baustelle tätig werden,

9. Angabe der bereits ausgewählten Arbeitgeber und Unternehmer
ohne Beschäftigte.

Anhang II

Besonders gefährliche Arbeiten im Sinne des § 2 Abs. 3 sind:

1. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Versinkens,
des Verschüttetwerdens in Baugruben oder in Gräben mit einer
Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Höhe von
mehr als 7 m ausgesetzt sind,

2. Arbeiten, bei denen die Beschäftigten explosionsgefährlichen,
hochentzündlichen, krebserzeugenden (Kategorie 1 oder 2), erb-
gutverändernden, fortpflanzungsgefährdenden oder sehr giftigen
Stoffen und Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung
oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im
Sinne der Richtlinie 90/679/ EWG des Rates vom 26. November
1990 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch
biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. EG Nr. L 374 S. 1)
ausgesetzt sind,



3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von
Kontroll- oder Überwachungsbereichen im Sinne der Strahlen-
schutz- sowie im Sinne der Röntgenverordnung erfordern,

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspan-
nungsleitungen,

5. Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens
besteht,

6. Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,

7. Arbeiten mit Tauchgeräten,

8. Arbeiten in Druckluft,

9. Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnüre eingesetzt
werden,

10.Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t
Einzelgewicht.



Regeln zum Arbeitsschutz
auf Baustellen

Gegenstand, Zustandekommen, Aufbau,

Anwendung und Wirksamwerden der RAB

RAB 01

Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen geben den Stand der
Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
wieder. Sie werden vom Ausschuss für Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und von ihm der Entwick-
lung angepasst.

Die RAB werden vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben.

Inhalt

1 Gegenstand

2 Zustandekommen

3 Aufbau

4 Anwendung

5 Wirksamwerden



1. Gegenstand

Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen sind eine
Konkretisierung staatlicher Arbeitsschutzvorschriften für sichere
und gesunde Arbeitsbedingungen auf Baustellen.

Mit der Einhaltung dieser Regeln werden die Sicherheit und der
Gesundheitsschutz der auf Baustellen Beschäftigten verbessert und
zur Verhütung von Unfällen und arbeitsbedingten Gesundheits-
gefahren ebenso beigetragen wie zum störungsfreien Bauablauf.

2. Zustandekommen

Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) werden vom
Ausschuss für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen auf-
gestellt und von ihm der Entwicklung angepasst. Die RAB werden
vom Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung im Bundes-
arbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben.

3. Aufbau

Das Regelwerk zum Arbeitsschutz auf Baustellen ist wie folgt
gegliedert:

01 - 09 Allgemeines

10 - 19 Begriffsbestimmungen

20 - 29 Regeln zur Anwendung des Arbeitsschutzgesetzes auf 
Baustellen

30 - 39 Regeln zur Baustellenverordnung



4. Anwendung

In den RAB sind die Erkenntnisse darüber zusammengestellt, wie
die im Arbeitsschutzgesetz und den darauf gestützten
Verordnungen, insbesondere in der Verordnung über Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen, gestellten Anforderungen erfüllt
werden können.

5. Wirksamwerden

Für Bauvorhaben, mit deren Ausführung vor der Bekanntmachung
einer vom ASGB beschlossenen RAB im Bundesarbeitsblatt begon-
nen wurde, bleiben die RAB maßgebend, die zu dem Zeitpunkt
bestanden, zu dem mit der Ausführung des Bauvorhabens begonnen
wurde.



Regeln zum Arbeitsschutz
auf Baustellen

Begriffsbestimmungen

RAB 10 (Stand 24.04.2001)

Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) geben den
Stand der Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
Baustellen wieder. Sie werden vom Ausschuss für Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und von ihm
der Entwicklung angepasst.

Die RAB werden vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben.

Diese RAB 10 enthält Begriffsbestimmungen zur Verordnung über
Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV).

Inhalt

1 Planung der Ausführung eines Bauvorhabens

2 Baustelle

3 Bauliche Anlage

4 Anpassung der Vorankündigung bei erheblichen 
Änderungen

5 Personentag



1 Planung der Ausführung eines Bauvorhabens                 
(zu § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 2 BaustellV)

Während der Phase der „Planung der Ausführung“ werden Voraus-
setzungen für eine effektive Koordination für die Phase der Aus-
führung geschaffen. Dazu erarbeiten der Bauherr oder die von ihm
Beauftragten konkrete Vorgaben für die Bauausführung. Hierzu
zählen u.a. die Umsetzung und Weiterentwicklung der vorliegenden
Planungen zu Ausschreibungsunterlagen, die exakte Ermittlung des
Leistungsumfangs für die Bauaufträge, die Planung von Zwischen-
und Endterminen und die Einarbeitung gesetzlicher und behörd-
licher Vorgaben in die Planungen.

Die „Planung der Ausführung eines Bauvorhabens“ umfasst auch
die Integration der Maßnahmen des Bauherrn oder des beauftragten
Dritten gem. § 2 und § 3 Abs. 1 und 2 BaustellV. Diese beinhalten in
Abhängigkeit vom jeweiligen Bauvorhaben

– die Berücksichtigung der allgemeinen Grundsätze nach § 4 des
Arbeitsschutzgesetzes,

– die Übermittlung einer Vorankündigung an die zuständige Behörde,

– die Bestellung eines Koordinators,

– die Koordinierung in der Phase der Planung der Ausführung,

– die Erstellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und

– die Zusammenstellung einer Unterlage für spätere Arbeiten.

Diese Maßnahmen orientieren sich am Ziel der Verordnung, der
wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten auf Baustellen und sollen sicherstellen, dass
bereits vor Beginn der Bauausführung Risiken erkannt und mini-
miert werden. Die Maßnahmen sollen auch dazu beitragen, dass im
Falle der Beauftragung mehrerer Unternehmen zu einem frühen



Zeitpunkt den Beteiligten, im Rahmen der zu beauftragenden
Leistungen, die für die Arbeitsvorbereitung erforderlichen sicher-
heits- und gesundheitsschutzrelevanten Informationen vorliegen.

Die Phase der „Planung der Ausführung eines Bauvorhabens“
beginnt somit spätestens dann, wenn der Entwurf für die Ausführung
eines Bauvorhabens hinreichend konkret erarbeitet und dargestellt
ist und endet in der überwiegenden Zahl der Fälle mit der jewei-
ligen Vergabe.

In Fällen, in denen den Unternehmen eine bestimmte Gestaltungs-
und Planungsfreiheit eingeräumt werden soll, z. B. bei Nebenange-
boten bzw. Sondervorschlägen oder bei funktionaler Ausschreibung,
und deshalb wesentliche Teile der nach der Baustellenverordnung
für die Planung der Ausführung vorgesehenen Maßnahmen vor der
Vergabe noch nicht abgeschlossen sein können, kann die Planung
der Ausführung bis zum Beginn der Bauausführung andauern.
Der Bauherr hat dann aufgrund seiner Organisationsverantwortung
geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass auch nach der Vergabe
sämtliche dem Bauherrn oder dem beauftragten Dritten in der
Planung der Ausführung obliegenden Pflichten erfüllt werden.
In einem solchen Fall hat der Bauherr dem/den Unternehmen die
notwendigen Vorgaben aus den vorangegangenen Planungsschritten
zur Verfügung zu stellen.



2 Baustelle (zu § 1 Abs. 3 BaustellV)

Eine Baustelle ist der Ort, an dem eine oder mehrere bauliche
Anlagen auf Veranlassung eines Bauherren errichtet, geändert oder
abgebrochen und die dazugehörigen Vorbereitungs- und
Abschlussarbeiten durchgeführt werden.

3 Bauliche Anlage (zu § 1 Abs. 3 BaustellV)

Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene aus Baustoffen
oder Bauteilen hergestellte Anlagen (einschließlich Gebäudetechnik)1.
Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die
bauliche Anlage durch eigene Schwere auf dem Boden ruht.

Zu den baulichen Anlagen im Sinne der Baustellenverordnung
zählen z. B. auch Aufschüttungen und Abgrabungen2, Deponien und
Bodensanierungen.

Nicht zu den baulichen Anlagen gehören Maschinen und maschinen-
technische Anlagen.

Erfolgt der Ein-, Aus- oder Umbau von Maschinen bzw. maschinen-
technischen Anlagen orts- und zeitgleich zu Errichtung, Änderung
oder Abbruch einer baulichen Anlage, so sind diese Tätigkeiten in
die Maßnahmen nach der Baustellenverordnung einzubeziehen.

1 Hierunter fallen z. B. auch Wohn-, Büro- und Sanitärcontainer sowie Leitungen, die der
öffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizität, Wärme, der öffentlichen
Abwasserbeseitigung oder dem Fernmeldewesen dienen.

2 Aufschüttungen sind alle künstlichen Veränderungen der Erdoberfläche durch Aufbringen
von Materialien, insbesondere von Bodenbestandteilen. Hierzu zählen Halden, Dämme,
Mieten, erhöhte Terrassen und Rampen sowie Anhöhungen der Geländeoberflächen.
Nicht dazu zählt die vorübergehende Lagerung von Materialien (z. B. Kohlehalden,
Baumaterialien). Zum Wesen der Aufschüttung gehört insbesondere, dass ein Endzustand
herbeigeführt wird. Abgrabungen sind künstliche Veränderungen der Erdoberfläche durch
Vertiefungen, wie dies z. B. bei Geländeeinschnitten, Lichtgräben oder Kellerrampen der
Fall ist.



4 Anpassung der Vorankündigung bei erheblichen 
Änderungen (zu § 2 Abs. 2 BaustellV)

Ein Muster für die Vorankündigung enthält Anlage 1.

Der Bauherr oder ein von ihm nach § 4 beauftragter Dritter ist verant-
wortlich dafür, dass die Vorankündigung sichtbar so auf der Bau-
stelle angebracht wird, dass alle Betroffenen, z. B. die Beschäftigten
oder neu auf der Baustelle tätig werdende Arbeitgeber, umgehend
von ihrem Inhalt Kenntnis nehmen können. Dafür ist unverzichtbar,
dass die Lesbarkeit der Vorankündigung, die z. B. durch Witterungs-
einflüsse beeinträchtigt wird, während der Bauarbeiten erhalten
bleibt. Treten erhebliche Änderungen ein, ist die Vorankündigung
auf der Baustelle zu aktualisieren. Eine erneute Mitteilung an die
Behörde ist nicht erforderlich.

„Erhebliche Änderungen“ bezogen auf den Inhalt der Vorankündi-
gung (Anhang I der BaustellV) betreffen z. B.:

– Wechsel des/r Bauherren oder des von ihm nach § 4 beauftragten
Dritten,

– erstmalige Bestellung des Koordinators bzw. Wechsel des/r bereits
bestellten Koordinators/en,

– Verkürzung der Dauer der Bauarbeiten, sofern dadurch verstärkt
gleichzeitig oder in nicht geplanter Schichtarbeit gearbeitet werden
muss,

– erstmaliges Tätigwerden von Beschäftigten mehrerer Arbeitgeber,

– wesentliche Erhöhung der Höchstzahl gleichzeitig Beschäftigter
oder der Anzahl der Arbeitgeber oder der Anzahl der Unternehmer
ohne Beschäftigte.

5 Personentag (zu § 2 Abs. 2 BaustellV)

Ein Personentag umfasst die Arbeitsleistung einer Person über eine
Arbeitsschicht.



Anlage 1 An (zuständige Behörde)

Vorankündigung
gemäß § 2 der Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf

Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV)

1. Bezeichnung und Ort der Baustelle:
Straße/Nr.:
PLZ / Ort:

2. Name und Anschrift des Bauherren: 3. Name und Anschrift des anstelle
des Bauherren verantw. Dritten:

4. Art des Bauvorhabens:

5. Koordinator(en) (sofern erforderlich) mit Anschrift und Telefon, ggf. Fax, e-mail
– für die Planung der Ausführung:
– für die Ausführung des Bauvorhabens:

6. Voraussichtl. Beginn u. Ende der Arbeiten: 7. Voraussichtl. Höchstzahl der 
gleichzeitig Beschäftigten auf 

von                         bis der Baustelle:
8. Voraussichtliche Zahl der Arbeitgeber: 9. Voraussichtl. Zahl der Unternehmer

ohne Beschäftigte:
10. Bereits ausgewählte Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschäftigte:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(weitere Angaben ggf. als Anlage)
(Ort/Datum) (Name) (Unterschrift)
(Bauherr oder anstelle des Bauherren verantwortlicher Dritter) Verteiler:

1 x zuständige Behörde
1 x Baustellenaushang
1 x Bauherr



Regeln zum Arbeitsschutz
auf Baustellen

Geeigneter Koordinator
(Konkretisierung zu § 3 BaustellV)

RAB 30

Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) geben den
Stand der Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
Baustellen wieder. Sie werden vom Ausschuss für Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und von ihm
der Entwicklung angepasst.

Die RAB werden vom Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung im Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben.

Diese RAB 30 beschreibt die für eine Tätigkeit als Koordinator
erforderliche Qualifikation und seine Aufgaben.
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1 Vorbemerkung

Die Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Bau-
stellen (BaustellV) vom 10. Juni 1998 verpflichtet den Bauherrn, für
Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig wer-
den, je nach Art und Umfang des Bauvorhabens einen oder
gegebenenfalls auch mehrere geeignete Koordinatoren zu bestellen.

Der Koordinator hat im Rahmen seiner in § 3 BaustellV genannten
Aufgaben den Bauherrn und die sonstigen am Bau Beteiligten bei
ihrer Zusammenarbeit hinsichtlich der Einbindung von Sicherheit
und Gesundheitsschutz sowohl während der Planung der Ausfüh-
rung als auch während der Ausführung des Bauvorhabens zu unter-
stützen. Er hat mit seiner Tätigkeit dazu beizutragen, das Bauvor-
haben, den Bauablauf und die späteren Arbeiten an der baulichen
Anlage zu jeder Zeit sicher zu gestalten.

Darüber hinaus dient seine Tätigkeit auch einem ungestörten Bau-
ablauf und soll effektive spätere Arbeiten an der baulichen Anlage
ermöglichen.

Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben müssen Koordinatoren über
Kenntnisse und Erfahrungen im Baufach und zum Arbeitsschutz im
Baubereich verfügen. Sie müssen außerdem Kenntnisse über spe-
zielle, einem Koordinator obliegende Tätigkeiten, Aufgaben und
Verpflichtungen haben.

Diese Regel bietet dem Bauherrn mögliche Qualifikationskriterien
für die Auswahl eines geeigneten Koordinators. Damit verfügt er
über eine Grundlage, das Anforderungsprofil des Koordinators
praxisbezogen und flexibel je nach Art, Umfang und Gefährdungs-
potential der Baustelle festzulegen. Ein Akkreditierungs- und
Zertifizierungsverfahren sieht die BaustellV nicht vor.



2 Anwendungsbereich

Diese Regel gilt für alle Bauvorhaben, bei denen die Bestellung
eines oder mehrerer geeigneter Koordinatoren gemäß § 3 BaustellV
erforderlich ist. Sie gilt auch, wenn der Bauherr oder der von ihm
nach § 4 beauftragte Dritte die Aufgaben des Koordinators selbst
wahrnimmt.

3 Aufgaben des Koordinators

Die Aufgaben des Koordinators während der Planung der Ausführung
ergeben sich aus § 3 Abs. 2 BaustellV, die während der Ausführung
des Bauvorhabens aus § 3 Abs. 3 BaustellV.

3.1 Aufgaben des Koordinators während der Planung     
der Ausführung

– Koordinierung der Maßnahmen aus den allgemeinen
Grundsätzen nach § 4 Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der
Ausführung.

– Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter
Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten der einzelnen
Gewerke auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten
oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle.

– Aufzeigen von Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits-
und Gesundheitsrisiken.

– Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan ausarbeiten oder ausar-
beiten lassen und an den Planungsprozess anpassen, soweit dies
erforderlich ist.

– Beraten bei der Planung der Baustelleneinrichtung.

– Gegebenenfalls Erstellen einer Baustellenordnung.

– Beraten bei der Planung bleibender sicherheitstechnischer



Einrichtungen für mögliche spätere Arbeiten an der baulichen
Anlage und Zusammenstellen der Unterlage mit den erforder-
lichen Angaben für die sichere und gesundheitsgerechte Durch-
führung dieser Arbeiten.

– Hinwirken auf das Berücksichtigen von Leistungen zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz in Ausschreibungen, Vergabe- und Bau-
vertragsunterlagen; gegebenenfalls Mitwirken bei der Prüfung
der Angebote und der Vergabe.

– Beraten bei der Terminplanung, insbesondere bei der Abstimmung
von Bauausführungszeiten, um Gefahren, die durch ein zeitliches
Nebeneinander hervorgerufen werden können, zu vermeiden.

– Gegebenenfalls Mitwirken beim Erstellen der Vorankündigung
und deren Übermittlung an die nach Landesrecht zuständige
Behörde (z. B. Gewerbeaufsichtsamt oder Amt für Arbeitsschutz).

Falls mehrere Koordinatoren beauftragt sind, ist eine gegenseitige
Abstimmung notwendig, insbesondere wenn die Koordinierung
während der Planung der Ausführung und während der Ausführung
von unterschiedlichen Koordinatoren wahrgenommen wird.

3.2 Aufgaben des Koordinators während                       
der Ausführung des Bauvorhabens

– Gegebenenfalls Aushängen und Anpassen der Vorankündigung.

– Bekannt machen, Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplanes sowie Hinwirken auf seine Ein-
haltung und auf die Umsetzung der erforderlichen Arbeitsschutz-
maßnahmen durch die beteiligten Unternehmen.

– Information und eingehende Erläuterung der Maßnahmen für
Sicherheit und Gesundheitsschutz gegenüber allen Auftragnehmern
(einschließlich der Nachunternehmer und der Unternehmer ohne
Beschäftigte).



– Organisieren des Zusammenwirkens der bauausführenden
Unternehmen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz zum
Beispiel durch Sicherheitsbesprechungen und -begehungen mit
Dokumentation und Auswerten der Ergebnisse.

– Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen
Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zum
Beispiel durch Einfordern von Nachweisen.

– Hinwirken auf die Einhaltung einer Baustellenordnung und eines
Baustelleneinrichtungsplanes (soweit diese vorhanden sind) hin-
sichtlich der Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen.

– Berücksichtigung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter
Wechselwirkungen zwischen Arbeiten auf der Baustelle und
anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der
Nähe der Baustelle.

– Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach
§ 4 Arbeitsschutzgesetz.

4 Qualifikation

Geeigneter Koordinator im Sinne der BaustellV ist, wer über ausrei-
chende und einschlägige

– baufachliche Kenntnisse,

– arbeitsschutzfachliche Kenntnisse und

– Koordinatorenkenntnisse sowie

– berufliche Erfahrung in der Planung und/oder der Ausführung
von Bauvorhaben verfügt, um die in § 3 Abs. 2 und 3 BaustellV
genannten Aufgaben fachgerecht erledigen zu können.

Der Koordinator muss bereit und in der Lage sein, sich für Sicherheit
und Gesundheitsschutz auf Baustellen aktiv einzusetzen. Er muss



die Fähigkeit besitzen, Arbeitsabläufe systematisch, vorausschauend
und gewerkeübergreifend zu durchdenken, sich anbahnende
Gefährdungen zu erkennen und die gebotenen Koordinierungsmaß-
nahmen zu treffen. Der Koordinator muss neben diesen Kennt-
nissen und Fähigkeiten auch über ein hinreichendes Maß an Sozial-
kompetenz zur Wahrnehmung seiner Aufgaben verfügen. Er muss
insbesondere die Fähigkeit zur Arbeit im Team, zur Führung koope-
rativer Prozesse sowie zur sachdienlichen Kommunikation besitzen.
Seine Funktion und Stellung muss so ausgestaltet sein, dass er die
erforderliche Akzeptanz anderer Planungs- und Ausführungsbetei-
ligter erfährt und er sich seiner Aufgabe auch in zeitlicher Hinsicht
ausreichend und wirkungsvoll widmen kann.

Die dem Koordinator im Einzelfall abzuverlangenden Kenntnisse und
Erfahrungen hängen von Art und Umfang des Bauvorhabens, den sich
daraus ergebenden Gefährdungen und vom Zeitpunkt seines Einsatzes
in der Phase der Planung der Ausführung oder Ausführung ab.

Die nachfolgend genannten Kriterien dienen dem Bauherrn als
Anhaltspunkte bei der Auswahl eines geeigneten Koordinators und
orientieren sich an den objektspezifischen Rahmenbedingungen.
Die einzelnen Kriterien sind vom Bauherrn entsprechend Art und
Umfang des Bauvorhabens individuell zu wichten.

– Komplexität der Planung wie zum Beispiel Bauen im Bestand,

– Anzahl der Planungsbeteiligten,

– Vorgesehene Bauzeit,

– Komplexität der Bauausführung wie zum Beispiel beengte
Baustellenverhältnisse und technische Schwierigkeitsgrade,

– Anzahl der an der Bauausführung beteiligten Unternehmen,

– Anforderungen aufgrund der zu berücksichtigenden späteren
Arbeiten.

Anlage A enthält Beispiele, die der Orientierung dienen.



4.1 Baufachliche Kenntnisse

Baufachliche Kenntnisse können je nach Art und Umfang des
Bauvorhabens, soweit sich daraus Auswirkungen für Sicherheit und
Gesundheitsschutz ergeben, in folgenden Bereichen erforderlich
sein:

– Funktionelle, technische und organisatorische Planung von bauli-
chen Anlagen,

– Technische Regelwerke,

– Standsicherheit von baulichen Anlagen und Hilfsbauwerken,

– Baustoffe,

– Bauverfahren, Baugeräte,

– Bauausführung, Baustelleneinrichtungsplanung,
Bauablaufplanung, Baustellenorganisation,

– Technischer Ausbau, Innenausbau und Technische Ausrüstung,

– Wartung, Unterhaltung und Erhaltung baulicher Anlagen,

– Ausschreibung, Vergabe, Bauvertragsrecht.

4.2 Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse

Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse umfassen solche zu Sicherheit
und Gesundheitsschutz und zum Arbeitsschutzrecht, insbesondere
über:

– Allgemeine Grundsätze des Arbeitsschutzes gemäß § 4 ArbSchG,

– Ermittlung und Beurteilung von Gefährdungen auf Baustellen
und bei späteren Arbeiten an den baulichen Anlagen,

– Organisation des Arbeitsschutzes auf Baustellen.



Die arbeitsschutzfachlichen Kenntnisse können entweder im
Rahmen der beruflichen Ausbildung, durch Fort- oder Weiterbildung
oder durch entsprechende berufliche Erfahrungen erworben sein.
Die wesentlichen arbeitsschutzfachlichen Kenntnisse ergeben sich
aus den Inhalten der Anlage B.

Sofern im Zuge der Baumaßnahme besonders gefährliche Arbeiten
gemäß Anhang II BaustellV durchgeführt werden, muss der Koor-
dinator auch über Kenntnisse zur Vermeidung solcher Gefährdungen
verfügen. Je nach Art und Umfang des Bauvorhabens können zum
Schutz des Lebens und der Gesundheit der Beschäftigten auf Bau-
stellen weitere Kenntnisse erforderlich sein, wie zum Beispiel bei
speziellen Abbrucharbeiten.

4.3 Spezielle Koordinatorenkenntnisse

Die Tätigkeit als Koordinator erfordert spezielle Kenntnisse zur
BaustellV über 

– Sinn und Zweck der BaustellV sowie ihre Stellung im Arbeits-
schutzsystem,

– Anwendungsbereich der BaustellV,

– Inhaltliche Anforderungen der BaustellV,

– Aufgaben und Pflichten des Koordinators, seine rechtliche
Stellung im Verhältnis zum Bauherrn und zu den anderen am
Bau Beteiligten,

– Zweck und Inhalt der Vorankündigung, des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplanes und der Unterlage für spätere Arbeiten
an der baulichen Anlage,

– Instrumente der Koordinierung.

Die speziellen Koordinatorenkenntnisse ergeben sich aus den
Inhalten der Anlage C.



4.4 Berufserfahrung

Der Koordinator soll in Abhängigkeit von Art und Umfang des
Bauvorhabens mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in Planung
und/oder Ausführung je nach Koordinationsaufgabe haben.

5 Nachweis der Kenntnisse und Erfahrungen

Die Koordinatoren können ihre baufachlichen Kenntnisse in der
Regel im Rahmen einer baufachlichen Berufsausbildung als
Architekt, Ingenieur, Techniker, Meister oder geprüfter Polier1

erworben haben. Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse sowie die spezi-
ellen Koordinatorenkenntnisse können in der Regel entweder im
Rahmen der beruflichen Ausbildung, durch Fort- oder Weiter-
bildung oder durch entsprechende berufliche Erfahrungen erworben
sein. Die Kenntnisse und Erfahrungen können als vorhanden ange-
sehen werden, wenn sie durch Zeugnisse, Bescheinigungen oder
Referenzen nachgewiesen werden.

1 Nach der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Polier vom
20. Juni 1979, BGBl S. 667



Anlage A zur RAB 30
Erforderliche Kenntnisse und Erfahrungen mit beispielhafter
Zuordnung zu Planungs- und Baumaßnahmen

Die Anlage A zur RAB 30 gibt anhand von Beispielen Hinweise zur
Qualifikation von Koordinatoren nach der Baustellenverordnung.

Stufe 1

Planungs- und Baumaßnahmen mit geringen bis mittleren sicher-
heitstechnischen Anforderungen

Die in Stufe 1 einzugruppierenden Bauwerke sind gekennzeichnet
durch:

• geringe bis mittlere sicherheitstechnische Anforderungen,

• geringe organisatorische Anforderungen,

• geringe bauaufgabenspezifische Anforderungen,

• geringe Anzahl Beschäftigter und

• geringe Anzahl gleichzeitig auf der Baustelle tätiger Arbeitgeber
und Unternehmer ohne Beschäftigte.

Zu Stufe 1 gehören in der Regel keine Ingenieurbau- und Spezial-
tiefbaumaßnahmen und keine Baumaßnahmen mit besonders
gefährlichen Arbeiten nach Anhang II Nr. 2, 3, 6, 7, 8, 9 und 10 der
BaustellV.

Beispiele:

• Ein- und Mehrfamilienhäuser (kein Geschosswohnungsbau)

• Reihen- oder Doppelhäuser

• kleinere Verwaltungs- und Gewerbebauten

• einfache Erschließungsanlagen für Wohn- und Gewerbegebiete.



Erforderliche baufachliche Ausbildung: mindestens Geprüfter Polier2 ,
Meister oder Techniker.

Erforderliche arbeitsschutzfachliche Nachweisbare Kenntnisse und Erfahrungen
Kenntnisse: in der Anwendung der 

Arbeitsschutzvorschriften auf 
entsprechenden Baustellen oder
Fachkraft für Arbeitssicherheit.

Notwendige berufliche Erfahrungen: mindestens 2 Jahre in Planung 
und/oder Ausführung.

Spezielle Koordinatorenkenntnisse: Kenntnisse der speziellen, einem 
Koordinator nach der BaustellV 
obliegenden Aufgaben und 
Verpflichtungen.

Stufe 2 
Alle anderen Planungs- und Baumaßnahmen

Erforderliche baufachliche Ausbildung: in der Regel Architekt oder Ingenieur.

Erforderliche arbeitsschutzfachliche Nachweisbare umfassende Kenntnisse 
Kenntnisse: und Erfahrungen in der Anwendung

der Arbeitsschutzvorschriften auf ent-
sprechenden Baustellen oder Fachkraft
für Arbeitssicherheit.

Notwendige berufliche Erfahrungen mindestens 2 Jahre in Planung 
und/oder Ausführung.

Spezielle Koordinatorenkenntnisse: Kenntnisse der speziellen, einem 
Koordinator nach der BaustellV oblie-
genden Aufgaben und Verpflichtungen.

2 nach der Verordnung über die Prüfung zum anerkannten Abschluss Geprüfter Polier vom
20. Juni 1979, BGBl S. 667



Anlage B zur RAB 30

Arbeitsschutzfachliche Kenntnisse

Es kann davon ausgegangen werden, dass derjenige über die in
Abschnitt 4.2 der RAB 30 geforderten arbeitsschutzfachlichen Kennt-
nisse verfügt, der eine Aus- oder Weiterbildung mit nachstehenden
Inhalten erfolgreich abgeschlossen hat.

Die gesamte Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme sollte für Per-
sonen, die über keine oder nur geringe Kenntnisse über Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes auf Baustellen verfügen, mindestens
32 Lehreinheiten3 umfassen.

Übersicht über die wesentlichen Inhalte

1 Arbeitsschutzrecht und Arbeitsschutzsystem

• Europarechtliche Anforderungen

• Gliederung des deutschen Arbeitsschutzsystems

• Grundpflichten des Arbeitgebers/Unternehmers

• Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung im 
Baubereich

1.1 Inhalte des Arbeitsschutzgesetzes

• Rechtliche Stellung des Arbeitsschutzgesetzes

• Adressaten und ihre Schutzverpflichtungen

• Allgemeine Grundsätze nach § 4 ArbSchG

• Beurteilung der Arbeitsbedingungen und zu treffende
Schutzmaßnahmen

• Verpflichtung zur Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber 

3 die Dauer einer Lehreinheit beträgt in der Regel 45 Minuten



1.2 Grundzüge der Rechtsverordnungen nach dem ArbSchG

• Baustellenverordnung

• Arbeitsstättenverordnung

• Arbeitsmittelbenutzungsverordnung

• PSA-Benutzungsverordnung

• Lastenhandhabungsverordnung

• Betriebssicherheitsverordnung (nach Inkrafttreten)

1.3 Vorschriften der Unfallversicherungsträger

2 Baustellenspezifische Unfall- und Gesundheitsgefährdungen und
erforderliche Schutzmaßnahmen

2.1 Maßnahmen zur Sicherheit bei Erd- und Tiefbauarbeiten

• Einflüsse auf die Standsicherheit des Bodens

• Sicherungsanforderungen nach UVV und DIN 4124

• Gebäudesicherung im Bereich von Ausschachtungen,
Gründungen und Unterfangungen (DIN 4123)

• Erdverlegte Leitungen und Anlagen

2.2 Gefährdung durch Absturz

• Absturzsicherungen

• Auffangeinrichtungen

• Arten, technische Ausführung und Absturzhöhen

• Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz



2.3 Sicherer Einsatz von Gerüsten

• Gerüstarten und Einsatzbedingungen

• Arbeits- und Schutzgerüste (DIN 4420)

• Verantwortlichkeiten bei Aufbau und Nutzung von Gerüsten

• Brauchbarkeitsnachweis

2.4 Sicherer Einsatz von Leitern, Fahrgerüsten und Hebebühnen

2.5 Gefährdungen durch Elektrizität

• Schutzmaßnahmen gegen gefährliche Körperströme (Schutz
gegen direktes und indirektes Berühren)

• Errichtung, Instandhaltung und Prüfung elektrischer Anlagen und
Betriebsmittel

• Sicherheit und Erkennbarkeit von Stromleitungen

2.6 Betrieblicher Brand- und Explosionsschutz

• Grundlagen der Brandentstehung 

• Umgang mit explosions- und feuergefährlichen Stoffen

• Brandschutz- und Sicherheitskennzeichnung

• Bekämpfung von Entstehungsbränden

2.7 Gefährdungen durch Gefahrstoffe

• Grundzüge gefahrstoffrechtlicher Vorschriften (ChemG,
GefStoffV, TRGS)

• Kennzeichnung, Lagerung und Entsorgung

• Grenzwerte 

• Gefahrstoffinformationssysteme



2.8 Maßnahmen zur Sicherheit bei Montagearbeiten

• Allgemeine Grundsätze und Montageanweisung

• Fertigteiltransport, Lagerung und Lastförderung

• Standsicherheit, Zwischenbauzustände und Gefährdungen durch
Absturz

2.9 Maßnahmen zur Sicherheit bei Abbruch- und 
Sanierungsarbeiten

2.10 Sicherer Personen- und Fahrzeugverkehr, sichere   
Baustellentransporte und Lagerung

• Arbeitsplätze und Verkehrswege

• Witterungseinflüsse (Winterbauverordnung)

2.11 Sicherer Einsatz von Maschinen und Geräten

• Arten und Einsatzbereiche von Maschinen und Geräten

• Prüfungen und Prüffristen für technische Arbeitsmittel

2.12 Schutzmaßnahmen bei Lärm und Vibration

3 Einrichtungen der Ersten Hilfe

• Vorsorgemaßnahmen

• Rettungskette

• Sanitätsräume

4 Tagesunterkünfte, Waschräume, Toiletten und sonstige Einrichtungen



5 Persönliche Schutzausrüstungen 

• Bewertung und Auswahl

• Bereitstellungs- und Benutzungspflicht

6 Arbeitszeitregelungen

• Rechtliche Regelungen (Arbeitszeitgesetz und tarifliche
Regelungen zur Arbeitszeit)

• Ausnahmemöglichkeiten für Baubetriebe

Insbesondere bei gefährlichen Baumaßnahmen kann es erforderlich
sein, dass sich der Koordinator spezielle, erweiterte Kenntnisse
aneignet.



Anlage C zur RAB 30

Spezielle Koordinatorenkenntnisse

Es kann davon ausgegangen werden, dass derjenige über die in
Abschnitt 4.3 der RAB 30 geforderten speziellen Koordinatoren-
kenntnisse verfügt, der eine Aus- oder Weiterbildung mit nach-
stehenden Inhalten erfolgreich abgeschlossen hat.

Die gesamte Aus- oder Weiterbildungsmaßnahme sollte für
Personen, die über keine oder nur geringe spezielle
Koordinatorenkenntnisse verfügen, mindestens 32 Lehreinheiten
umfassen.

Übersicht über die wesentlichen Inhalte

1 Die Baustellenverordnung

• Sinn und Zweck der BaustellV und Ihre Stellung im
Arbeitsschutzsystem

• Anwendungsbereich der BaustellV

• Inhaltliche Anforderungen der BaustellV

• Aufgaben und Pflichten des Bauherrn oder des von ihm beauf-
tragten Dritten

• Aufgaben und Pflichten des Koordinators

• Zweck und Inhalt der Vorankündigung

2 Koordinierung während der Planung der Ausführung

2.1 Aufgaben des Koordinators 



2.2 Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan

• Zweck und Inhalt des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes

• Ausarbeitung von Sicherheits- und Gesundheitsschutzplänen für
verschiedene Bauaufgaben

• Umgang mit Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, Bauzeiten-
plan, Baustelleneinrichtungsplan, Baustellenordnung, Baustellen-
ver- und -entsorgungsregelungen

2.3 Unterlage für spätere Arbeiten an der baulichen Anlage

• Zweck und Inhalt der Unterlage

• Ausarbeitung der Unterlage für spätere Arbeiten für verschie-
dene bauliche Anlagen

3 Koordinierung während der Ausführung eines Bauvorhabens

3.1 Aufgaben des Koordinators 

3.2 Instrumente für die Tätigkeit des Koordinators und deren Nutzung

• Informationssystem für Sicherheit und Gesundheitsschutz

• Organisation von Sicherheitsbesprechungen und
Baustellenbegehungen

• Umgang mit den während der Planung der Ausführung erstellten
Plänen und Unterlagen

• Hinwirken auf das Umsetzen der Inhalte von Protokollen, Plänen
und Konzepten während der Ausführung

3.3 Umgang mit Konfliktsituationen



4 Rechtliche Grundlagen

• Die rechtliche Stellung des Koordinators im Verhältnis zum
Bauherrn und zu den am Bau Beteiligten

• Befugnisse des Koordinators

• Zivilrechtliche Beziehungen des Koordinators zu allen am Bau
Beteiligten (Vertragstypen, Vertragsinhalte)

• Berücksichtigung der BaustellV in den vom Bauherrn abzusch-
ließenden Verträgen

• Einschlägige Grundkenntnisse der VOB

• Auswirkungen unzureichender vertraglicher Regelungen und
Ausschreibungsmängel, Grenzen vertraglicher Regelungen
(AGBG)

• Verantwortung und Haftung des Koordinators

• Sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische Betreuung in den
ausführenden Unternehmen.



Regeln zum Arbeitsschutz
auf Baustellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
- SiGePlan -

RAB 31 (Stand 24.04.2001)

Die Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) geben den
Stand der Technik bezüglich Sicherheit und Gesundheitsschutz auf
Baustellen wieder. Sie werden vom Ausschuss für Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (ASGB) aufgestellt und von ihm
der Entwicklung angepasst.

Die RAB werden vom Bundesministerium für Arbeit und Sozial-
ordnung im Bundesarbeitsblatt (BArbBl.) bekannt gegeben.

Diese RAB 31 beschreibt Anforderungen an Inhalt und Form eines
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans gemäß der Verordnung
über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (BaustellV).

Inhalt

1 Vorbemerkungen

2 Anwendungsbereich

3 Anforderungen 

3.1 Allgemeines

3.2 Inhaltliche Mindestanforderungen

3.3 Inhaltliche Empfehlungen

3.4 Form



1 Vorbemerkungen

Die Verordnung für Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(BaustellV) vom 10. Juni 1998 verpflichtet den Bauherrn oder den
von ihm beauftragten Dritten (§ 4 BaustellV), unter bestimmten
Voraussetzungen den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu
erarbeiten bzw. erarbeiten zu lassen. Diese Verpflichtung basiert auf
§ 2 Abs. 3, § 3 Abs. 2 Nr. 2 und § 3 Abs. 3 Nr. 3 (BaustellV).

§ 2 Abs. 3 (BaustellV)

(3) Ist für eine Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig
werden, eine Vorankündigung zu übermitteln, oder werden auf einer
Baustelle, auf der Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig werden,
besonders gefährliche Arbeiten nach Anhang II ausgeführt, so ist dafür
zu sorgen, dass vor Einrichtung der Baustelle ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der Plan muss die für die betref-
fende Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen erkennen
lassen und besondere Maßnahmen für die besonders gefährlichen
Arbeiten nach Anhang II enthalten. Erforderlichenfalls sind bei Erstellung
des Plans betriebliche Tätigkeiten auf dem Gelände zu berücksichtigen.

§ 3 Abs. 2 Nr. 2 (BaustellV)

(2) Während der Planung der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator
2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder aus-
arbeiten zu lassen.

§ 3 Abs. 3 Nr. 3 (BaustellV)

(2) Während der Ausführung des Bauvorhabens hat der Koordinator          
3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Änderun-
gen in der Ausführung des Bauvorhebens anzupassen oder anpassen zu
lassen.



Das frühzeitige Erkennen von Gefährdungen versetzt den Bauherrn
oder den von ihm beauftragten Dritten in die Lage, Sicherheit und
Gesundheitsschutz zu planen. Damit können insbesondere:

– Gefährdungen für alle am Bau Beteiligten sowie die von der Bau-
stelle ausgehenden Gefährdungen für Dritte minimiert werden,

– die entsprechenden Maßnahmen und Einrichtungen auf die
Anforderungen verschiedener Gewerke abgestimmt und ihre
gemeinsame Nutzung festgelegt werden,

– Störungen als Folge von Personen- und Sachschäden sowie
Improvisationen beim Bauablauf vermieden werden.

Hierzu kann es sinnvoll sein, fachkundigen Rat bei Arbeitsschutzbe-
hörden, Berufsgenossenschaften, Fachkräften für Arbeitssicherheit,
Sachverständigen oder anderen Experten einzuholen.

Durch einen derart geplanten und optimierten Arbeitsschutz wird
die Qualität der geleisteten Arbeit verbessert. Der Bauherr schafft
damit die Voraussetzungen für eine weitgehend unfallfreie, termin-
gerechte und kostengünstige Ausführung seines Bauvorhabens.

2 Anwendungsbereich

Die RAB 31 gilt für alle Bauvorhaben, bei denen die Erstellung eines
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans gemäß § 2 Abs. 3 Baustellen-
verordnung erforderlich ist.

In Abhängigkeit von den Baustellenbedingungen können mit der
folgenden Tabelle alle gemäß der BaustellV notwendigen Aktivitä-
ten ermittelt werden. Die grundsätzlichen Voraussetzungen für das
Erfordernis eines SiGePlans sind durch Schattierung hervorgehoben.

Die in der Aktivitätentabelle genannten besonders gefährlichen Arbeiten
sind in Anhang II der Baustellenverordnung aufgeführt.
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Anhang II (BaustellV)

Arbeiten, bei denen die Beschäftigten der Gefahr des Versinkens, des
Verschüttetwerdens in Baugruben oder in Gräben mit einer Tiefe von
mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Höhe von mehr als 7 m aus-
gesetzt sind.

Arbeiten, bei denen die Beschäftigten explosionsgefährlichen, hochent-
zündlichen, krebserzeugenden (Kategorie 1 oder 2), erbgutverändern-
den, fortpflanzungsgefährdenden oder sehr giftigen Stoffen und Zube-
reitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder biologischen
Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und 4 im Sinne der Richtlinie
90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 über den Schutz der
Arbeitnehmer gegen Gefährdungen durch biologische Arbeitsstoffe bei
der Arbeit (ABl. EG Nr. L 374 S. 1) ausgesetzt sind.

Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von
Kontroll- oder Überwachungsbereichen im Sinne der Strahlenschutz-
sowie im Sinne der Röntgenverordnung erfordern.

Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungs-
leitungen.

Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens besteht.

Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau.

Arbeiten mit Tauchgeräten.

Arbeiten mit Druckluft.

Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnüre eingesetzt werden.

Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzel-
gewicht.

Die RAB 10 enthält weitergehende Konkretisierungen zu den besonders
gefährlichen Arbeiten (wird derzeit bearbeitet).



3 Anforderungen

3.1 Allgemeines

3.1.1 Zuständigkeit

Abschnitt 2 enthält eine Tabelle zur Bestimmung der Aktivitäten
gemäß BaustellV. Sind die dort beschriebenen Voraussetzungen
gegeben, hat der Koordinator den SiGePlan auszuarbeiten oder aus-
arbeiten zu lassen.

3.1.2 Erstellung

Der SiGePlan muss bei der Planung der Ausführung des Bauvor-
habens erstellt werden. Der Begriff „Planung der Ausführung eines
Bauvorhabens“ im Sinne der BaustellV wird in der RAB 10 bestimmt.

Damit ist in der überwiegenden Zahl der Fälle gewährleistet, dass
bereits bei der Angebotsbearbeitung den später auf der Baustelle
tätigen Arbeitgebern und Selbständigen die relevanten Inhalte des
SiGePlans zur Verfügung stehen.

3.1.3 Anpassung

Der SiGePlan ist als eine dynamische Arbeitshilfe zu verstehen. Er
ist der Entwicklung des Bauvorhabens in der weiteren Planung und
der Ausführung laufend anzupassen.

3.1.4 Einsichtnahme

Mit Einrichtung der Baustelle sollte der SiGePlan vor Ort während
der Arbeitszeit einsehbar sein.



3.1.5 Arbeitgeber und sonstige Personen

Der SiGePlan dient vor allem dazu, die Maßnahmen zu koordinie-
ren, die für mehrere Unternehmer relevant sind oder die der einzel-
ne Unternehmer alleine nicht ergreifen kann.

Dementsprechend werden die beauftragten Arbeitgeber und sonsti-
gen Personen durch die Festlegungen im SiGePlan in keiner Weise
von ihren Pflichten gemäß Arbeitsschutzgesetz und anderen für sie
zutreffenden Arbeitsschutzbestimmungen entbunden.

3.1.6 Inhalt

Der Inhalt des SiGePlans wird in der Verordnung selbst nur sehr
knapp beschrieben. Bezogen auf die jeweilige Baustelle wird in § 2
Abs. 3 gefordert, dass die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmun-
gen erkennbar werden und die besonderen Maßnahmen für beson-
ders gefährliche Arbeiten nach Anhang II enthalten sind. Im Übri-
gen sind im SiGePlan betriebliche Tätigkeiten auf dem Gelände
oder in dessen Nachbarschaft zu berücksichtigen, wenn eine gegen-
seitige Beeinflussung nicht auszuschließen ist.

Diese Vorgaben werden erfüllt, wenn die in Ziffer 3.2 dieser RAB
formulierten Mindestanforderungen berücksichtigt sind.

Darüber hinaus beeinflussen die Aufgaben des Koordinators (siehe
RAB 30) die Inhalte des SiGePlans. Es kann daher erforderlich sein,
neben den Vorgaben, die sich aus der BaustellV ergeben, weitere
Aspekte in den SiGePlan einfließen zu lassen. Im Ergebnis dieser
Überlegungen unterscheidet die RAB 31 in den Ziffern 3.2 und 3.3
zwischen inhaltlichen Mindestanforderungen und inhaltlichen
Empfehlungen.



3.2 Inhaltliche Mindestanforderungen

Grundelemente eines SiGePlans sind:

➡ Arbeitsabläufe

➡ Räumliche und zeitliche Zuordnung der Arbeitsabläufe

➡ Gefährdungen

➡ Maßnahmen zur Vermeidung bzw. Minimierung der Gefährdungen

➡ Arbeitsschutzbestimmungen

Arbeitsabläufe 

Ermitteln und benennen der nach Gewerken gegliederten Arbeits-
abläufe, z. B. in Anlehnung an VOB Teil C ATV DIN 18300 ff. unter
Berücksichtigung der DIN 18299.

Räumliche und zeitliche Zuordnung der Arbeitsabläufe

Darstellen von möglichen Wechselwirkungen zwischen den nach
Gewerken gegliederten Arbeitsabläufen, z. B. in Form von Bauzeiten-
plänen. Für Hochbau-Baustellen bietet sich die Form eines Balken-
diagramms an. Für Tiefbau-Baustellen, die sich oftmals als Linien-
baustellen darstellen, können daneben auch Weg-Zeit-Diagramme
sinnvoll sein.

Gefährdungen

Bei der Betrachtung des Bauvorhabens kommt es darauf an, dass
alle gewerkbezogenen und gewerkübergreifenden Gefährdungen
ermittelt und dokumentiert werden.

–  Gewerkbezogene Gefährdungen

Dies sind die bei der Ausführung eines Gewerkes auftretenden
Gefährdungen, z. B. Gefahr des Abstürzens von hochgelegenen
Arbeitsplätzen bei Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten;
Verschüttungsgefahr bei Erdarbeiten in Baugruben und Gräben.



–  Gewerkübergreifende Gefährdungen

Dies sind

– gegenseitige Gefährdungen, die sich durch örtliches und zeitliches
Zusammentreffen mehrerer Gewerke ergeben, z. B. Gefährdung
eines Maurers durch Schweißrauche, weil sein Arbeitsplatz in der
Nähe eines Schweißarbeitsplatzes liegt; Lärmeinwirkung am
Arbeitsplatz durch Baumaschinen anderer Gewerke.

– Gefährdungen, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten auf der
Baustelle ergeben, z. B. Gefährdungen durch Emissionen jeglicher
Art; Gefährdung durch erdverlegte Leitungen bzw. Freileitungen,
die über das Baufeld führen.

– Gefährdungen durch Dritte, z. B. durch weitere betriebliche
Nutzung von Teilen des Baufeldes durch den Bauherren;
Gefährdung durch öffentlichen Verkehr; Gefährdungen, die sich
durch Nachbarbaustellen ergeben.

Maßnahmen

Festlegen und dokumentieren der Maßnahmen, die zur Vermeidung
bzw. Verringerung der zuvor ermittelten Gefährdungen notwendig
sind, wie z. B. gemeinsam genutzte Einrichtungen und aufeinander
abgestimmte Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz
der Beschäftigten.

Bei der Auswahl der Maßnahmen sind die geltenden Arbeitschutz-
bestimmungen und die Erkenntnisse zur Sicherheit und zum Gesund-
heitsschutz nach dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und
Hygiene sowie gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Insbesondere sind die „Allgemeinen Grundsätze“
nach § 4 Arbeitsschutzgesetz anzuwenden.

Ausgenommen sind die Maßnahmen, zu denen der Arbeitgeber
nach den Arbeitschutzbestimmungen verpflichtet ist und die der
Direktions- und Entscheidungspflicht des Arbeitgebers gegenüber



seinen Beschäftigten unterliegen, z. B. Unterweisungen, Bereit-
stellung geeigneter und sicherer Arbeitsmittel, persönliche Schutz-
ausrüstung.

Arbeitsschutzbestimmungen

Die BaustellV fordert in § 2 Abs. 3 Satz 2, dass der SiGePlan für die
betreffende Baustelle die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmun-
gen erkennen lassen muss. Diese Anforderung wird im Allgemeinen
erfüllt, wenn die den ausgewählten Maßnahmen zugeordneten Ar-
beitsschutzbestimmungen benannt sind. Im Einzelfall kann es erfor-
derlich sein, die anzuwendenden Bestimmungen zu konkretisieren.

3.3 Inhaltliche Empfehlungen

Es wird empfohlen, zusätzliche Elemente in den SiGePlan aufzu-
nehmen. Dies können je nach Erkenntnisstand bei der Bearbeitung
des SiGePlans sein:

➡ Gefährdungen Dritter

➡ Vorgesehene bzw. beauftragte Unternehmer

➡ Mitgeltende Unterlagen

➡ Informations- und Arbeitsmaterialien zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz

➡ Ausschreibungstexte

➡ Termine

Die aufgeführten Nennungen sind nicht abschließend zu verstehen.

Gefährdungen Dritter

Einarbeitung der Maßnahmen, die sich aus der allgemeinen
Verkehrssicherungspflicht des Bauherrn ergeben.



Vorgesehene bzw. beauftragte Unternehmer

Benennung der Unternehmer, die mit der Ausführung der vorgese-
henen Arbeitsschutzmaßnahmen beauftragt werden sollen, z. B.
„Spezialtiefbaufirma“ oder „Fliesenleger“. Nach Auftragsvergabe
namentliche Benennung der Ausführenden.

Mitgeltende Unterlagen

Benennung der den gewählten Maßnahmen zugeordneten mitgel-
tenden Unterlagen, wie z. B. Leistungsverzeichnis (LV-Nr.), Pläne (z.
B. Abbruchplan) und Anweisungen (z. B. Montageanweisung),
Baustellenordnung.

Informations- und Arbeitsmaterialien zum Arbeits- und
Gesundheitsschutz

Hinweis auf Informations- und Arbeitsmaterial zu den ausgewählten
Maßnahmen, z. B. von den Berufsgenossenschaften oder den
Arbeitsschutzbehörden der Länder. Darüber hinaus sollte die
Unterlage nach § 3 Abs. 2 Ziffer 3 BaustellV, z. B. beim Bauen im
Bestand als Informationsquelle herangezogen werden.

Ausschreibungstexte

Hinweise auf Ausschreibungstexte zu den ausgewählten Maßnahmen.
Diese Hinweise sollen dem Koordinator als Organisationsmittel
dienen, um vorzuschlagen, ob die gewählten Maßnahmen z. B. als
besondere Leistungen gemäß VOB ausgeschrieben werden oder in
die Baustellenordnung einfließen sollen.

Termine

Festlegung und Dokumentation der für die Koordination wichtigen
Termine. Dazu zählen u. a. die Termine, zu denen die mitgeltenden
Unterlagen vorliegen sollen.



3.4 Form

Umfang und äußeres Erscheinungsbild eines Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzplans bleiben dem Bauherrn überlassen, z. B. kann der
SiGePlan auch die Form eines entsprechend ergänzten Bauablauf-
plans haben. Aus Anlage B ergeben sich Anhaltspunkte zur Form.
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